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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Firma Kieswerk Stucki AG beabsichtigt, den Standort Stauffenbrunnen in der Gemeinde Röthenbach im 
Emmental als Nachfolge zu ihrem heutigen Abbau Fambach für die Sicherung von Kiesreserven und 
Auffüllvolumen für unverschmutztes Aushubmaterial zu realisieren. Damit die Kiesabbau- und 
Auffüllungsstelle realisiert werden kann, ist eine Überbauungsordnung mit Zonenplanänderung zu 
erarbeiten. 

1.2 UVP-Pflicht 

Das Vorhaben unterliegt gemäss Art. 10a des Umweltschutzgesetzes (USG) und Art. 1 resp. dem Anhang 
(Ziffer 80.3 und 40.4) der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) der UVP-Pflicht (Kies- 
und Sandgruben, Steinbrüche und andere nicht der Energiegewinnung dienende Materialentnahme aus dem 
Boden mit einem abbaubaren Gesamtvolumen von mehr als 300'000 m3). 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist kein eigenständiges Verfahren, sondern wird im Rahmen des 
massgeblichen Verfahrens (Planerlassverfahren) durchgeführt. 

1.3 Vorgehen und Methodik 

Der Aufbau des Umweltverträglichkeitsberichts (UVB) sowie das allgemeine Vorgehen richten sich nach dem 
UVP-Handbuch des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) aus dem Jahr 2009. Die bei den Untersuchungen in 
den einzelnen Umweltbereichen zur Anwendung gelangenden Methoden und Verfahren werden in den 
jeweiligen Abschnitten des Kapitels 5 dargestellt. 

1.4 Massgebende Zustände 

Massgebend für die Beurteilung der Umweltauswirkungen sind die folgenden Zustände: 

Bezeichnung Jahr Bemerkungen 

Ausgangszustand 2021 Zustand vor Baubeginn, ohne Vorhaben 

Betriebszustand Ab 2025 vorgesehener Zustand mit Vorhaben 

Endzustand 2065 Zustand nach Abschluss der Rekultivierung 

Tabelle 1  Massgebende Zustände und Zeithorizonte  
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3.3 Geologie und Hydrogeologie 

Nach der geologischen Karte wird im Gebiet Stauffenbrunnen der felsige Untergrund von Gesteinen der 
Oberen Meeresmolasse aufgebaut. In den tieferen Zonen handelt es sich um Sandsteine und Nagelfluh, in 
der höheren Zone um Mergel. Der Fels wird von sandig-kiesigen Lockergesteinen überdeckt (nach der 
geologischen Karte Moränenmaterial), die im Zentrum des Projektgebietes in der ausgeführten Bohrung 
RB1-15 eine Mächtigkeit von mindestens 31 m erreichen. In der Bohrung wurde bis 29.1 m leicht siltige und 
saubere Kiessande mit einzelnen Sandeinschaltungen angetroffen. Von 29.1 bis 31.0 wurde feinkörniges 
Material (tonig-sandiger Silt) erbohrt. Der Fels wurde bis zur Endtiefe nicht erreicht. In den Bohrungen RB2-
24 und RB3-24 am südöstlichen und am nordwestlichen Rand des Abbauperimeters wurde der Fels erreicht. 
In beiden Bohrungen ist über dem Fels zirkulierendes Grundwasser vorhanden. 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Hügelzone, wo Grundwasser üblicherweise als Hangwasser auftritt. 
Wie die Bohrungen zeigen, erreicht das Lockergestein im Zentrum des Abbauperimeters über dem tief 
liegenden Felsen im Projektgebiet eine Mächtigkeit von mehr als 31 m. Weder im Zuge der Bohrarbeiten 
noch in den seither ausgeführten periodischen Kontrollen wurde in dieser Bohrung Grundwasser festgestellt. 
Die bisherigen Beobachtungen deutet darauf hin, dass im Untersuchungsgebiet Hangwasser tieferen über 
dem stauenden Molassefelsen zirkuliert und somit voraussichtlich kein lokales, zusammenhängendes 
Grundwasser existiert. 

3.4 Naturgefahren 

Im südöstlichen Teil des Projektgebietes sowie entlang der Nordgrenze existieren innerhalb des 
Abbauperimeters gemäss der Gefahrenkarte der Gemeinde Röthenbach Zonen mit möglichen 
Rutschgefahren (Hinweis auf Hangmuren, braune Flächen in Abb. 2). Ereignisse sind keine bekannt resp. 
dokumentiert (s. Abb. 3 und 4). 

Der obere Teil des Perimeters ist flach und besteht aus Schallenberg-Mergel. Der sehr steile Hang 
(Neigungen lokal > 45°) besteht aus Seli-Nagelfluh, einer Formation, die für Rutschungen anfällig ist. Durch 
den vorgesehenen Materialabbau und die Wiederauffüllung wird die aus topographischen Gründen 
gegebene Hangmurengefahr aufgehoben.  

 
Abbildung 2  Naturgefahrenkarte: Rutschgefahren; orange: ungefähre Lage Abbauperimeter 

(Geoportal des Kantons Bern, Februar 2021)  

Gefahrenhinweise 
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Abbildung 3  Naturgefahrenkarte: Sturzgefahren; orange: ungefähre Lage Abbauperimeter 

(Geoportal des Kantons Bern, Februar 2021) 

 

 
Abbildung 4  Ereigniskataster der Naturgefahren; orange: ungefähre Lage Abbauperimeter 

(Geoportal des Kantons Bern, Februar 2021) 

Gefahrenhinweise 
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Der Teil oberhalb der Strasse (Abbauperimeter) ist zwar steil, weist aber keine Spuren aktiver Rutschungen 
auf und sollte während der Abbauphase nicht für grosse Instabilitäten anfällig sein. Die Installation eines 
Inklinometers an dessen höchsten Punkt ist empfehlenswert, um mögliche Bewegungen während der 
Abbauphase zu überwachen. 

  
Abbildung 5  Steilhang oberhalb der Strasse (Abbauperimeter) 

Der nördliche Teil des Perimeters, vor allem unterhalb der Strasse, der für das Bodenlager bestimmt ist, 
zeigt seinerseits eine besondere Morphologie (Abbildung 6), die verursacht werden kann: 

- Entweder durch Erosion aufgrund des Baches. 
- Oder durch eine Sackung, die den gesamten Talboden betrifft. 

 

  
Abbildung 6  Obergrenze des von Erosion betroffenen Gebiets oder der Sackung (rot), Abbauperimeter und Bodenlager (blau) 

Beide Phänomene könnten sich auf die Stabilität des Hanges auswirken, insbesondere wenn dieser die Last 
des Bodenlagers tragen muss. Unmittelbar oberhalb des für das Bodenlager vorgesehenen Standorts 
befinden sich Spuren eines Feuchtgebiets. 
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Abbildung 7  Standort des Bodenlagers (rote Pfeil) und Feuchtgebiet oberhalb von diesem 

Bevor diese Fläche genutzt werden kann, sind laut der Abteilung Naturgefahren des AWN, 2-3 
Rammkernsondierungen mit SPT-Versuchen an der Stelle des Bodenlagers notwendig, um die 
Eigenschaften des Untergrundes und insbesondere seine Belastbarkeit zu bestimmen. Auf diese Weise wird 
ein geotechnisches Modell erstellt, um das Verhalten des Bodens bei zusätzlicher Belastung zu modellieren 
und gegebenenfalls entweder eine Begrenzung der Belastung pro Quadratmeter (Höhe des Bodenlagers) 
oder Massnahmen zur Stabilisierung des Hanges in Betracht zu ziehen. 
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Abbildung 8  Jahresmittelwerte 2019 der Stickstoffimmissionen (NO2) links und Feinstaubimmissionen (PM10) rechts  
rot: ungefähre Lage Projekt  
(Quelle: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten/luftbelastung--historische-daten/karten-
jahreswerte.html) 

5.2.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase 
Während der Betriebsphase werden Emissionen von Luftschadstoffen durch die Transporte von Abbau- und 
Auffüllmaterial sowie den Einsatz von dieselbetriebenen Baumaschinen (vgl. Maschinenliste in Anhang 5.4-
1) verursacht. 

Staubemissionen 

Durch Materialbewirtschaftung (Abtrag, Auflad, Ablad, Einbau) können lokal Staubemissionen entstehen. Die 
Firma sieht vor, bei Bedarf die Zufahrtsstrasse mit einer Reinigungsmaschine zu säubern.  

Schadstoffemissionen von Geräten und Maschinen 

Gemäss Art. 19a, LRV (Luftreinhalte-Verordnung) und des Massnahmenplans zur Luftreinhaltung 2015 / 
2030 ist bedingt, dass eingesetzte Geräte und Maschinen mit Dieselmotoren über 18 kW mit einem 
geeigneten und geprüften Partikelfiltersystem gemäss BAFU-Filterliste ausgerüstet sind. Gemäss den 
Angaben auf der Maschinenliste (Anhang 5.2-1) wird die Vorgabe eingehalten. Desweitern sind 
regelmässige Wartungen und Abgasprüfungen durchzuführen.  

Schadstoffemissionen durch Transportfahrzeuge auf dem öffentlichen Strassennetz 

Die durch die Abbauerweiterung generierte Verkehrsmenge beträgt rund 22 Fahrten pro Tag (DTV). Alle 
Transporte erfolgen über die Kantonstrasse. Aufgrund der vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte (Euro-
Norm) beim Einsatz moderner Motoren- und Filtertechnik ist eine generelle Schadstoffminimierung beim 
Schwerverkehr anzunehmen. Auf die Ausstattung von Drittfahrzeugen hat die Firma keinen Einfluss. Es sind 
keine zusätzlichen Massnahmen vorgesehen. 

Endzustand 
Im Endzustand verursacht das Vorhaben keine Luftschadstoffemissionen. 
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Die Lärmausbreitung wird mit Hilfe von einfachen Ausbreitungsformeln für die in Abbildung 9 dargestellten 
Immissionspunkte berechnet. Bei den anderen Gebäuden werden die lärmrechtlichen Anforderungen auf 
Grund ihrer Nutzung oder Distanz zum Perimeter eingehalten.  

Die Berechnungen der Immissionen stützen sich auf die Angaben in der folgenden Tabelle. 

Maschine Leistung 
[kW] 

Schallleistung 
LwA [dB(A)] 

Pegelkorrekturen 
Tag nach LSV 

(K1/K2/K3) [dB (A)] 

Betriebsdauer 
[min/Tag] 

Raupenbagger Komatsu 
PC210 LC-8 

110 102 9 109 

LKW MAN / Scania - 100* 5 70 

Tabelle 5 Lärmquellen Abbau und Wiederauffüllung 
*) Annahme CSD 

 

 
Abbildung 9  Lage der Immissionspunkte für die Beurteilung des Betriebslärms  

orange: ungefähre Lage Abbauperimeter 
(Kartengrundlage: swisstopo) 

 

Die Immissionsprognose wurde mit einer einfachen Ausbreitungsrechnung in der Halbkugelatmosphäre 
aufgrund der vorliegenden Lärmquellen abgeschätzt. Die Schallausbreitung im Modell ist mit einer 
Punktquelle sämtlicher, gleichzeitig betriebener Maschinen abgebildet, welche im zentralen Bereich der 
ersten Abbauphase platziert sind. Zur Ermittlung der Emissionen der Punktquelle wurden die Pegel inkl. 
Pegelkorrekturen K1, K2 und K3 und der Zeitkorrekturen energetisch addiert. Die Berechnungen sind in 
Anhang 5.4-2 ersichtlich. Eine Dämpfung durch Wald, Topografie oder Boden wird im Modell nicht 
berücksichtigt. 

  

IP1: Stauffenbrunnen 110 

IP2: Brachli 116 

IP3 Brachli 116b 

Abbau- und Auffüll- 
perimeter 

Grubenzufahrt 

Lärmquelle 

x 
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Abbildung 10  Gewässerschutzkarte, orange: ungefähre Lage des Abbauperimeters 

(Geoportal des Kantons Bern, Februar 2021) 

Nach der Grundwasserkarte ist im Untersuchungsgebiet kein Grundwasservorkommen vorhanden.  

 
Abbildung 11  Grundwasserkarte, orange: ungefähre Lage des Abbauperimeters 

(Geoportal des Kantons Bern, Februar 2021) 
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Ausgehend von der Annahme, dass es sich dabei um mittlere bis leicht erhöhte Schüttungsmengen handelt, 
kann das Einzugsgebiet der Quellen nach der Faustformel abgeschätzt werden, die besagt, dass rund ein 
Drittel des Jahresniederschlages im Untergrund versickert und zur Grundwasserneubildung beiträgt. Die zu 
erwartende Jahresniederschlagshöhe im Gebiet beläuft sich auf rund 1'350 bis 1'500 mm. Davon dürften 
also rund 450 bis 500 mm versickern. Für die Gesamtschüttung aller Quellen von gegen 150 l/min wäre 
somit ein Einzugsgebiet von rund 150'000 m2 erforderlich. Diese Fläche entspricht in etwa dem südlich an 
den geplanten Kiesabbau anschliessenden Plateau Junkholz-Rossboden, das als Einzugsgebiet für die 
Quellen im Gebiet Stauffenbrunnen in Frage kommt. 

Die Einzugsgebiete lassen sich aufgrund der Position der gefassten Quellaustritte, ihrer topographischen 
Höhe sowie ihrer Ergiebigkeit abschätzen. Die Quellen im Müligraben treten zwischen ca. 865 m (Nr.10) und 
ca. 928 m (Nr. 3) aus. Sie befinden sich mit Ausnahme der Fassung Nr. 12 alle auf der orographisch rechten 
Seite des Müligrabens. Die ergiebigsten Quellen Nr. 7 und Nr. 11 liegen etwa 150 resp. 300 m östlich des 
geplanten Abbaues im steilen Hang auf ca. Kote 900 m. Das Einzugsgebiet der Quellen im Müligraben muss 
somit die rechte Flanke des Müligrabens sowie das südlich und südwestlich anschliessende Gebiet 
zwischen Brachli und Rossbode umfassen.  

 

Abbildung 12 Situation mit Lage der Quellen (Details zu den Quellen in Abb. 11) 

 



 

Seite 22  CSD INGENIEURE AG | BE08990.200 | Stauffenbrunnen_UVB.docx 

 

 
Abbildung 13 Besitzverhältnisse Quellen und Messdaten 

 

Es existieren keine Aufzeichnungen über frühere Schüttungsmessungen. Auch ist nicht bekannt resp. 
dokumentiert, wie gross die Schüttungsschwankungen der Quellen sind. Die am 27.5.21 im Müligraben und 
am 24.6.21 bei den privaten Fassungen Schlüchter (Nr. 14) und Wiedmer (Nr. 15) gemessenen 
Wassermengen dürften angesichts der vergleichsweisen niederschlagsreichen Periode der vorangehenden 
Wochen überdurchschnittlichen Schüttungen entsprechen. Die Messdaten sind in Abb. 11 
zusammengestellt. 

Die gemessenen Wassertemperaturen der Quellen liegen zwischen 7.3 und 8.6 °C. Auffällig tiefe Werte 
zeigt die elektrische Leitfähigkeit als Mass der im Wasser gelösten Inhaltsstoffe. Sie liegt mit Ausnahme der 
Quelle 11 Einlauf rechts, deren LF 321 µS/cm betrug, unter 300 µS/cm (Wertebereich 266 bis 296 µS/cm). 
Die tiefe Leitfähigkeit deutet bei Lockergesteinsgrundwasserleitern auf eine geringe Verweildauer des 
Quellwassers im Untergrund hin. Das Wasser hat nur wenig Zeit sich mit Mineralien anzureichern. In 
Kluftgrundwasserleitern, z.B. in Molassesandstein, können ebenfalls tiefe LF-Werte auftreten.  

Im vorliegenden Fall dürfte das Quellwasser in erster Linie aus dem Lockergestein stammen. Ein gewisser 
Zufluss aus Klüften oder Schichtfugen im tieferliegenden Felsen, das ins Lockergestein austritt, kann nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit bekannt liegen die Fassungsanlagen von allen aufgesuchten Quellen im 
Lockergestein. 

5.8.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase 
Wie die Bohrprofile resp. die Grundwasserspiegelmessungen zeigen, werden bei einer Abbaukote auf ca. 
940 m ü.M. die wasserführenden Schichten nicht erreicht. Im südlichen Teil dürfte eine Abbau über dem 
Grundwasser bis auf ca. 935 m ü.M. möglich sein. Im nördlichen Teil sogar bis auf 930 m ü.M. Die 
Hangwasserfliessverhältnisse werden dadurch nicht tangiert und bleiben somit unverändert erhalten. 
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Während der Abbauphase ist nicht mit Schüttungseinbussen zu rechnen, da ja in den offenen Grubenfächen 
die Versickerung von Niederschlagswasser und somit die Grundwasserneubildung eher begünstigt wird.  

Eine allfällige qualitative Beeinträchtigung der Quellen durch den Kiesabbau und die Auffüllung wäre 
denkbar, wenn in der Abbauphase unfallbedingt wassergefährdende Flüssigkeiten freigesetzt werden oder 
bei der Wiederauffüllung schadstoffbelastetes Material in die Ablagerung gelangen sollte. Für beide 
möglichen Szenarien sind Massnahmen und Kontrollen vorgesehen, mit denen das Risiko einer 
Quellbeeinträchtigung, namentlich der am ehestens gefährdeten Quellen im Norden und am Ostrand des 
Abbauperimeters, minimiert und deshalb als sehr gering eingestuft werden kann. Eine Gefährdung der 
Quellen der Wasserversorgungen Mühleholen 1 und 2 kann praktisch ausgeschlossen werden. 

Das Wasser der Wasserversorgungen Mühleholen I und II wird als Trinkwasser genutzt und speist auch 
diverse laufende Brunnen. Mehrere Liegenschaften sind sowohl an die WV Mühleholen als auch an das 
öffentliche Netz der WV Röthenbach angeschlossen. Dank diesen Anschlüssen kann im Notfall die gesamte 
Mühleholenversorgung mit Wasser aus dem öffentlichen Netz versorgt werden. Die Einwohnergemeinde 
Röthenbach hat dieser Ersatzwasserbeschaffung im Notfall mit Beschluss des Gemeinderates vom 
08.02.2010 zugestimmt. 

Die im Abbau eingesetzten Baumaschinen und Lastwagen werden mit Dieselkraftstoff betrieben. Während 
dem Abbau und der Auffüllung verbleiben die Baumaschinen in der Abbaustelle und werden dort aus 
mobilen Tankwagen betankt (sog. Baustellenbetankung). Unfallbedingte Verluste von Treibstoff oder 
Hydrauliköl stellen die massgebende potenzielle Gefahr für das Grundwasser dar. 
Allgemein kann Hydrauliköl wegen der hohen Rückhaltekapazität von Kiessand, wenn überhaupt, nur bei 
Ereignissen auf der Abbausohle bis zum Hangwasser vordringen. Wegen der gegenüber Wasser rund 50-
mal höheren  dynamischen Viskosität breitet sich Öl entsprechend langsamer aus. In Kiessanden bedeutet 
dies einige cm bis dm pro Tag. Es bleibt somit in aller Regel genügend Zeit, um eine Ausbreitung von Öl 
wirksam zu unterbinden. 

Im Ereignisfall würden zur Verhinderung einer Versickerung von Öl unverzüglich Massnahmen eingeleitet. 
Im Vordergrund steht das Ausbaggern, der Einsatz von Ölbindemittel oder das Abpumpen. 

Damit die Gefährdungssituation der Quellen im Gebiet Stauffenbrunnen laufend überprüft und beurteilt 
werden kann, müssen sie künftig überwacht werden. Im Vordergrund stehen periodische 
Schüttungsmessungen bei allen Einläufen in den Brunnstuben. Die Messungen sollten bei unterschiedlichen 
Witterungsbedingungen stattfinden. Insbesondere sollte auch nach längeren Trockenperioden gemessen 
werden, um die minimalen Schüttmengen zu erfassen. Es wird vorgeschlagen, jährlich zwei 
Messkampagnen im Frühjahr und Herbst durchzuführen. Neben der Schüttmenge sollte jeweils auch die 
Wassertemperatur und die elektrische Leitfähigkeit bestimmt werden. 

Es wird empfohlen vor dem Kiesabbau bei allen Brunnstuben eine Quellwasserprobe zu entnehmen und 
chemisch auf die Trinkwasserqualität analysieren zu lassen. Auf bakteriologische Analysen kann verzichtet 
werden, da ein Kiesabbau zu keiner bakteriologischen Beeinträchtigung von Quellwasser führen kann. 

Endzustand 
Nach der Auffüllung mit sauberem Aushubmaterial und Rekultivierung ist das Hangwasser durch das 
Auffüllmaterial und den aufgebrachten Boden gegen das Eindringen von Schadstoffen geschützt. Die 
Infiltration von Niederschlägen wird durch die erfahrungsgemäss weniger wasserdurchlässige Auffüllung 
gegenüber dem Ausgangszustand verzögert, bzw. über der Abdichtung in Sickerleitungen gefasst und 
abgeleitet, die Grundwasserneubildung bleibt aber grundsätzlich erhalten. 

Eine relevante Beeinflussung der Quellen der privaten Wasserversorgungen Mühleholen 1 und 2 im 
Müliholengraben kann ausgeschlossen werden, da ihr Einzugsgebiet auf der Ostseite des Grabens und im 
östlichen Teil des Junkholzplateaus liegt. Als potenziell gefährdet erscheinen hingegen die privaten Quellen 
13 und 14 im Norden des Abbauperimeters sowie die Quelle 15 der Liegenschaft Stauffenbrunnen, die in der 
Hangzone am Ostrand des geplanten Abbaus entspringt. Ihr Einzugsgebiet ist im Bereich des 
Abbauperimeters zu lokalisieren.  

Nach erfolgter Auffüllung kann dann wegen der üblicherweise geringeren Durchlässigkeit des 
Auffüllmaterials bei den drei gefährdeten Quellen Nr. 13 bis 15 eine verzögerte Infiltration und somit 
tendenziell eine etwas geringere Quellschüttung nicht ausgeschlossen werden. Dies gilt nicht für die Quellen 
der Wasserversorgungen Mühleholen 1 und 2 im Müligraben, deren Einzugsgebiet durch den geplanten 
Kiesabbau wenn überhaupt nur sehr geringfügig, d.h. zu weniger als 5 % tangiert wird. 
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Runsen ohne Namen. Alle genannten Oberflächengewässer fliessen dem im Talgrund liegenden Jassbach 
zu. 

 
Abbildung 14 Gewässernetz, orange: ungefähre Lage des Abbauperimeters 

(Geoportal des Kantons Bern, Februar 2021) 
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Abbildung 15 Ausschnitt aus dem Zonenplan Gewässerräume, Stand Vorprüfung 

(Gemeinde Röthenbach, 29.01.2020)  
orange: ungefähre Lage des Abbauperimeters 

5.9.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase 
Es gibt keine direkten Eingriffe in ein Oberflächengewässer. Der Kiesabbau erfolgt bis auf Kote 940 m und 
bleibt somit seitlich und mehrere Meter über der Austrittsstelle des Müligrabebaches.  

Endzustand 
Der Abbauperimeter dürfte randlich teilweise im Einzugsgebiet des Müligrabebaches liegen. Analog zu den 
Quellen im Müligrabe ist nicht von einer relevanten Beeinflussung der Wasserführung durch den Abbau und 
die Wiederauffüllung zu rechnen. 

5.9.4 Massnahmen 

Es sind keine zusätzlichen Massnahmen zum Schutze der Oberflächengewässer erforderlich. 

5.9.5 Beurteilung 

Die Anforderungen der Umweltgesetzgebung können eingehalten werden. 
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Auf der übrigen Fläche ist Weidenutzung (Talfettweide, Cynosurion; auch bei Bodendepots und 
Ausweichstellen). Typische Arten sind hier Wiesen-Kammgras Cynosurus cristatus, Gewöhnliches Wiesen-
Lieschgas Phleum pratense, Kriechender Klee Trifolium repens, Rot-Klee Trifolium pratense, Rote 
Waldnelke Silene dioica, Scharfer Hahnenfuss Ranunculus acris, Wiesen-Knäuelgras Dactylis glomerata. 
Lokal finden sich kleinflächig etwas feuchtere Stellen mit Flatter Binse Juncus effusus. Entlang der Strasse 
finden sich vier Einzelbäume (zwei Vogelbeeren, eine Birke, ein Apfelbaum). Beim Schuppen auf der Wiese 
stockt ein Bergahorn.  

Neophyten konnten bei der Begehung keine angetroffen werden.  

 
Abbildung 19 Tannen-Buchenwald im Abbauperimeter. 

 

Fauna 
Bei der Begehung am 25.6.21 konnten im Wald folgende Brutvogelarten festgestellt werden: 
Heckenbraunelle, Singdrossel, Amsel, Zilpzalp, Buchfink, Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, Eichelhäher, 
Misteldrossel, Rotkehlchen, Sommergoldhähnchen. Ausserhalb des Waldes sang beim Bauernhaus ein 
Hausrotschwanz. Auf der Weide konnten keine Vögel festgestellt werden; die Wiesen sind jedoch für die 
Nahrungssuche vor allem für Drosselarten wichtig. Entlang des heutigen Wanderweges ist die Vegetation 
teilweise etwas weniger nährstoffreich ausgebildet. Hier sang bei der Begehung eine Feldgrille. Der Wald 
weist kaum stehendes Totholz oder geschwächte Bäume auf. Im Wald wurden nur zwei kleine abgestorbene 
Bäume mit einem Durchmesser von etwa 10 cm gefunden, die kleine Höhlen/Ritzen aufweisen. Ein weiterer 
Baum wies Hackspuren vermutlich vom Buntspecht auf. Gemäss Aussagen des Wildhüters Fritz Dürig ist 
der Lebensraum für Wildtiere heute sehr ruhig und wenig eingeschränkt. Nebst dem Vorkommen von Reh 
und Gämse ist auch mit dem Hirsch zu rechnen. Auf der Weidefläche weist eine Birke Ritzen und eine Höhle 
auf, welche für Fledermäuse oder Vögel geeignet ist.  

Die Unternehmung untersteht der Branchenvereinbarung.  

5.17.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase 
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5.17.4 Massnahmen 

Schutzmassnahmen 

FFL-1: Brut- und Setzzeiten respektieren 
Das Entfernen von Wald und Gehölzen darf nur ausserhalb der Brut- und Setzzeiten von 
wildlebenden Vögeln und Säugetieren stattfinden (nicht zwischen 1. April und 31. Juli gemäss 
Art. 6 Abs. 2 Bst. A WTSchV). 

FFL-2: Begleitung Abbau 

Der Abbau und die Auffüllung/Rekultivierung sind durch die Stiftung für Landschaft und Kies im 
Rahmen der Branchenvereinbarung zu begleiten. 

FFL-3: Invasive Neophyten 
Während der Betriebsphase sowie bis 3 Jahre nach Abschluss des Betriebs müssen die durch 
das Projekt direkt tangierten Flächen auf invasive Neophyten kontrolliert werden. Treten invasive 
Neophyten auf, sind diese fachgerecht zu bekämpfen. 

FFL-4:  Absuchen Fuchs- und Dachsbauten 
 Vor der Rodung sind die Waldflächen durch den zuständigen Wildhüter nach Fuchs- und 

Dachsbauten abzusuchen. Der Wildhüter ist frühzeitig zu informieren. 
FFL-5:  Zäune 

Die Zäune sind unter Beizug des Wildhüters anzulegen. Grundsätzlich sind Zäune als 
Absturzsicherung nur wo erforderlich zu erstellen. Sonst sind Abschrankungen mit Lattenzäunen 
vorzusehen. 

FFL-6: Orchideen 
Die Vorkommen der Orchidee (Epipactis helleborine) ist vor Baustart umzusiedeln.  

 

Wiederherstellungsmassnahmen/Ausgleichsmassnahmen 

FFL-7 Umlegung Wanderweg 
Zum Waldrand ist ein Abstand von 2-3 m einzuhalten. Dieser Bereich kann sich ökologisch 
wertvoll entwickeln. 

FFL-8: Wiederherstellung  
Der Wald ist wieder aufzuforsten. Dabei sind breite, gestufte, ökologisch wertvolle Waldsäume 
anzulegen. Die neuen Waldränder sind mit einer heckenartigen Bepflanzung anzulegen. Die 
Pflege und der Unterhalt müssen sichergestellt sein. 

FFL-9: Fledermausschutz 
In unmittelbarer Nähe zum Vorhaben werden fünf Biotopbäume durch Vereinbarung gesichert, 
welche als Höhlenbäume für Fledermäuse dienen. 

FFL-10: Einzelbäume 
Mit der Rekultivierung werden die entfernten Einzelbäume durch mindestens 2 m hohe, 
standortgerechte und einheimische Arten ersetzt.  

 

 

5.17.5 Beurteilung 

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf schützenswerte Lebensräume sowie auf seltene oder geschützte 
Pflanzenarten. Hingegen sind im Wald geschützte Vögel und Säuger betroffen. Der Wald wird wieder an Ort 
und Stelle aufgeforstet. Dann werden diese Arten wieder ihren Lebensraum zurückerhalten. Es sind Schutz- 
Wiederherstellungs- und Ausgleichsmassnahmen vorgesehen.  
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5.18.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase 
Der Kiesabbau und die Wiederauffüllung am Standort Stauffenbrunnen sind während der Betriebsphase ein 
Eingriff in die landschaftliche Qualität des Gebietes. Da Abbau und Auffüllung in mehreren Abbauphasen 
erfolgen und jeweils anschliessend an die Auffüllung rekultiviert wird, besteht die landschaftliche 
Beeinträchtigung jedoch jeweils nur in einem Teilabschnitt des Projektperimeters.  

Der Standort Stauffenbrunnen ist aufgrund seiner Lage in einer bestehenden Waldlichtung von der 
nahegelegenen Umgebung abgeschirmt. Die Einsehbarkeit besteht von erhöhten, nördlich und östlich des 
Vorhabens liegenden Punkten aus, unter anderem vom Aussichtsturm Chuderhüsi (vgl. Abbildung 23). Aus 
der Ferne wird der Abbau- und Auffüllbetrieb als offene braun-graue Fläche umgeben von Wald erkennbar 
sein. Als kleines Element im Gesamtbild wird der Standort jedoch zwar auffallen, angesichts der stark 
coupierten Form des Hügelzuges ist dies aus landschaftlicher Sicht jedoch vertretbar. Als einzige Installation 
wird im Projektperimeter ein Werkcontainer (Grundfläche ca. 6 m2) aufgestellt. Dieser wird aus der Ferne 
kaum erkennbar sein. Das Bodendepot zwischen Abbauperimeter und Waldrand wird aufgrund der 
topographischen Lage und der Nähe zum Wald an diesem Standort kaum einsehbar sein. 

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf landschafts- und ortsbildrelevante Inventarobjekte. 

 
Abbildung 23 Blick auf den Standort vom Aussichtspunkt Chuderhüsiturm aus  

(Quelle: 3D-Ansicht in map.geo.admin.ch, August 2021) 

Der durch Abbau- und Auffüllungsperimeter führende Wanderwegabschnitt wird vom Vorhaben langfristig 
unterbrochen. Die in Absprache mit den Berner Wanderwegen geplante Ersatzvariante soll dauerhaft an den 
Waldrand südöstlich des Standorts umgelegt werden (siehe Abbildung 24). Er bleibt so weiterhin 
durchgehend begehbar und wird durch den Abbau- und Auffüllbetrieb nicht gestört. Die ästhetische 
Beeinträchtigung auf dem Wanderweg beschränkt sich auf einen kurzen Abschnitt von wenigen Laufmetern, 
auf welchem der Wanderweg direkt entlang des Abbau-/Auffüllstandortes verläuft. Die Ersatzpflicht ist im 
Massnahmenblatt Lan-4 im Anhang 5.18-1 verbindlich deklariert. 

Die bestehende Veloroute entlang der Erschliessungsstrasse wird weiterhin nutzbar bleiben. Der Weg wird 
während der Betriebsphase stärker als bisher befahren. Die Rücksprache mit dem Fachbereich 
Langsamverkehr des OIK IV hat ergeben, dass die Bedingungen für die Veloroute auch mit dem 
zusätzlichen LKW-Verkehr erfüllt sind.  

Stauffenbrunnen 
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Abbildung 24 Ersatzabschnitt für betroffenen Wanderweg
(bestehender Weg: gelb, Umlegung: violett)

Lichtemissionen

Das Areal des Kiesabbau- und Auffüllungsbetriebs wird nicht beleuchtet. Die Zufahrt verfügt über die übliche
bestehende Strassenbeleuchtung. Es werden daher – abgesehen von Fahrzeugbeleuchtungen – keine
zusätzlichen Lichtemissionen durch das Projekt verursacht.

Endzustand
Landschaftseingriff
Die Kiesabbaustelle Stauffenbrunnen wird zu ca. 1/3 aufgefüllt. Die Topografie wird im Endzustand – in
Anlehnung an die Ursprungstopografie – wie folgt gestaltet: Von Nordosten nach Südwesten steigt das
Gelände an, wobei im nordwestlichen Teil eine eher geringe Steigung und im südwestlichen Teil eine
steilere Partie angestrebt werden (vgl. Endgestaltungsplan). So soll im oberen Bereich künftig Beweidung
und im unteren Bereich Mähen möglich sein. Im Endzustand wird somit wieder eine landwirtschaftliche
Nutzung möglich sein, die gerodeten Waldflächen werden an Ort und Stelle aufgeforstet. Insbesondere aus
der Ferne wird das Projektgebiet im Endzustand ähnlich aussehen wie heute und sich dadurch gut ins
Landschaftsbild einfügen.

Die Fläche des Bodendepots wird im Endzustand die gleiche Erscheinung aufweisen wie heute. Die wellig
strukturierte Topografie bleibt erhalten bzw. wird wiederhergestellt.

Erholung
Der Wanderweg wird an den Waldrand südöstlich des Standortes umgelegt und im Endzustand nicht mehr
über das Projektgebiet führen. Dies ermöglicht eine vereinfachte Bewirtschaftung des Landwirtschaftslandes
und stellt eine dauerhafte Lösung für die Wanderwegführung während und nach dem über Jahrzehnte
dauernden Abbau- und Auffüllbetrieb dar.

Lichtemissionen

Im Endzustand bestehen keine projektbedingten Lichtemissionen.
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Im Archäologischen Inventar sind 2 Fundstellen im Dorfkern von Röthenbach verzeichnet. Gemäss Auskunft 
des archäologischen Dienstes des Kantons Bern (ADB; E-Mail vom 04.03.2021) ist im Abbau- und 
Auffüllperimeter jedoch keine Archäologie bekannt, der Umweltbereich Archäologie ist vom Vorhaben daher 
voraussichtlich nicht betroffen. 

Gemäss dem Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) verläuft ein historischer 
Verkehrsweg von lokaler Bedeutung (historischer Verlauf mit Substanz, Strecke: Röthenbach - Hind. Ägerte, 
Objekt BE 1312) entlang des Wanderwegs, welcher den Projektperimeter durchquert. Weite Teil des Wegs 
sind gemäss IVS-Dokumentation als geschotterte Bewirtschaftungsstrassen ausgebildet, durch die Lichtung 
Stauffenbrunnen verläuft die Wegverbindung als erdig-kiesiger Fussweg. Es bestehen keine grösseren 
wegbegleitenden Elemente wie Steinmäuerchen, Brücken etc. 

 
Abbildung 25 Ausschnitt aus dem Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz, orange: ungefähre Lage Abbauperimeter 
  (Geoportal des Bundes, August 2021) 

5.19.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase 
Der quer durch den Abbau- und Auffüllperimeter verlaufende historische Verkehrsweg ist vom Vorhaben 
direkt betroffen. Infolge des Kiesabbaus wird die bestehende Substanz des Fusswegs zerstört. Da der 
Wanderweg jedoch umgeleitet wird, bleibt die Wegverbindung bestehen und kann weiterhin begangen 
werden.  

Endzustand 
Da die Substanz des historischen Verkehrswegs heute aus erdig-kiesigem Material besteht, ist es nicht 
sinnvoll, diese zu erhalten und im Endzustand wieder einzubringen. Die Wegverbindung bleibt jedoch mit 
dem Wanderweg, welcher dauerhaft umgelegt wird und künftig entlang des Waldrandes verläuft, bestehen.  
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5.19.4 Massnahmen 

Kul-1: Archäologie 
Sollten wider Erwarten archäologische Befunde oder Funde zum Vorschein kommen, sind die 
Arbeiten im entsprechenden Bereich unverzüglich einzustellen und der Archäologische Dienst 
des Kantons Bern ist aufzubieten. 

Kul-2: Historische Verkehrswege 
Die Verbindung, welche der historische Verkehrsweg zwischen Röthenbach und Vorder Stauffen 
herstellt, ist zu erhalten. Dies wird mit Errichtung einer Ersatzroute gewährleistet. 

5.19.5 Beurteilung 

Das Vorhaben betrifft die Umweltbereiche Archäologie und Denkmalschutz nicht. Die wenige vorhandene 
Substanz des historischen Verkehrswegs geht durch das Vorhaben verloren. Mit der Wanderwegumlegung 
bleibt die historische Verbindung jedoch erhalten. Der Eingriff kann dadurch minimiert und das Vorhaben aus 
Sicht der Projektverfassenden als verträglich mit diesem Umweltbereich beurteilt werden.  
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6 Massnahmenübersicht 

Nr. Beschreibung Zeitpunkt 

  

B
et

ri
eb

sp
h

as
e 

E
n

d
zu

st
an

d 

NG-1 Bodenlagerfläche 
Vor Nutzung der Fläche sind laut der Abteilung Naturgefahren des AWN 2-3 
Rammkernsondierungen mit SPT-Versuchen an der Stelle des Bodenlagers notwendig 

x 
 

Lu-1 Partikelfilter 
Die auf dem Areal eingesetzten dieselbetriebenen Maschinen und Geräte ab 18 kW 

Motorenleistung müssen gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) mit Partikelfiltern 
ausgerüstet sein. 

x 

 

Lu-2 Regelmässige Wartung und Kontrolle 
Die Wartung aller Maschinen und Geräte mit Verbrennungsmotoren ist regelmässig 
durchzuführen und zu dokumentieren. Maschinen und Geräte >18 kW müssen periodisch 
kontrolliert werden, über ein entsprechendes Abgasdokument verfügen und eine geeignete 

Abgasmarke tragen, gemäss der technischen Anleitung zur Umsetzung der LRV 
(Abgaswartung und Kontrolle von Maschinen und Geräten auf Baustellen). 

x 

 

Luf-3 Bekämpfung und vorsorgliche Verhinderung Staubentwicklung 
Der Staubentwicklung und -verfrachtung aufgrund von Materialaustrag auf öffentliche 
Strassen und in die Umgebung ist mit geeigneten Mitteln zu begegnen: z.B. 

Radwaschanlage, Abrollstrecke, Reinigung bei Bedarf, Benetzung interne Fahrwege bei 
langanhaltender Trockenheit. 
Der vorsorglichen Verhinderung von Staubentwicklung und -verfrachtung ist gebührende 
Beachtung zu schenken. Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeiten, Belagswahl bei 
internen Pisten, Zwischenbegrünung von zwischenzeitlich nicht genutzten Flächen, 
begrünte Schutzdämme, u.a.m. hinsichtlich einer Optimierung zu prüfende Möglichkeiten. 

x 

 

Lä-1 Vorsorgliche Minderung Lärmemissionen 
Sofern dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist, sind 
vorsorgliche Massnahmen zur allgemeinen Emissionsverhinderung bzw. Lärmdämmung zu 

treffen (z.B. Standortwahl Maschinen, Zwischenlager Material, usw.). 

x  

Grw-1 Quellüberwachung 

Durchführung von jährlich 2 Messkampagnen bei unterschiedlichem Witterungsgeschehen 
(Schüttung, Temperatur, elektrische Leitfähigkeit) bei allen Quellen. 

x x 

Grw-2 Alarm- und Massnahmenplan 

Damit bei einem Verlust von Wasser gefährdenden Flüssigkeiten rasch und effizient 
gehandelt werden kann, wird ein Alarm- und Massnahmenplan erstellt. Das zur Einleitung 
von Sanierungsmassnahmen erforderliche Material wird bereitgestellt und die im Abbau 
tätigen Personen werden entsprechend instruiert. 

x  

Grw-3 Überwachung Quellschüttung 
Ein Quellüberwachungsprogramm sowie ein Alarm- und Massnahmenplan bei 
Quellschüttungseinbussen sind zu erarbeiten. 

x  

Grw-4 Eingangskontrolle Materialannahme 
Mittels Eingangskontrolle und Herkunftsnachweis ist sicherzustellen, dass die 
Wiederauffüllung nur mit sauberem Aushub realisiert wird. Der Nachweis der 
Materialqualität der Wiederauffüllung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 

x  

Bod-1 Fachgerechter und schonender Umgang mit dem Boden (gemäss FSK- x x 
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Wa-1 Rodungszeitpunkt 
Rodungen dürfen nicht während der Fortpflanzungszeit der wildlebenden Säugetiere und 
Vögel (1. April bis 15. Juli) durchgeführt werden. 

x  

Wa-2 Rodungsarbeiten 
Die Rodungsarbeiten haben unter grösstmöglicher Schonung des angrenzenden 
Baumbestandes zu erfolgen. Der verbleibende Bestand ist gegen Schäden zu schützen. 
Deponien aller Art sowie das Abstellen von Geräten und Maschinen ausserhalb der 
Rodungsfläche auf Waldareal sind verboten. Die Abholzungen haben sich auf das absolut 
Notwendige zu beschränken. 

x  

Wa-3 Aufforstung 
In Absprache mit Waldeigentümer und der Waldabteilung werden für die Aufforstung 
standortgerechte Baum- und Straucharten gewählt. Die Waldränder sind gestuft anzulegen. 

 x 

Wa-4 Neophytenbekämpfung 
Innerhalb der Rodungs- und Ersatzaufforstungsflächen und in unmittelbarer Umgebung 
müssen invasive Neophyten bis zur Abnahme der Ersatzaufforstung bekämpft werden. Der 
Bauherr koordiniert die Kontrolle und die Bekämpfung mit den angrenzenden 
Grundstückbesitzern. 

x x 

Wa-5 Standort Bodenlager 

Das Bodendepot nördlich des Abbauperimeters befindet sich ausserhalb des Waldes im 
Landwirtschaftsland. Der angrenzende Wald im Norden ist Gerinneschutzwald und darf 
nicht beansprucht werden. Es ist ein Abstand zwischen Waldrand und Bodendepot von 
mindestens 5 Metern sicherzustellen. 

x  

FFL-1 Brut- und Setzzeiten respektieren 
Das Entfernen von Wald und Gehölzen darf nur ausserhalb der Brut- und Setzzeiten von 
wildlebenden Vögeln und Säugetieren stattfinden (nicht zwischen 1. April und 15. Juli). 

x  

FFL-2 Begleitung Abbau 

Der Abbau und die Auffüllung/Rekultivierung sind durch die Stiftung für Landschaft und 
Kies im Rahmen der Branchenvereinbarung zu begleiten. 

x  

FFL-3 Invasive Neophyten 
Während der Betriebsphase sowie bis 3 Jahre nach Abschluss des Betriebs müssen die 
durch das Projekt direkt tangierten Flächen auf invasive Neophyten kontrolliert werden. 
Treten invasive Neophyten auf, sind diese fachgerecht zu bekämpfen. 

x x 

FFL-4 Absuchen Fuchs- und Dachsbauten  

Vor der Rodung sind die Waldflächen durch den zuständigen Wildhüter nach Fuchs- und 
Dachsbauten abzusuchen. Der Wildhüter ist frühzeitig zu informieren.  

x  

FFL-5 Zäune 

Die Zäune sind unter Beizug des Wildhüters anzulegen. Grundsätzlich sind Zäune als 
Absturzsicherung nur wo erforderlich zu erstellen. Sonst sind Abschrankungen mit 
Lattenzäunen vorzusehen. 

x  

FFL-6 Orchideen 
Die Vorkommen der Orchidee (Epipactis helleborine) ist vor Baustart umzusiedeln.  

x x 

FFL-7 Umlegung Wanderweg 
Zum Waldrand ist ein Abstand von 2-3 m einzuhalten. Dieser Bereich kann sich ökologisch 
wertvoll entwickeln. 

x x 

FFL-8 Wiederherstellung  
Der Wald ist wieder aufzuforsten. Dabei sind breite, gestufte, ökologisch wertvolle 
Waldsäume anzulegen. Die neuen Waldränder sind mit einer heckenartigen Bepflanzung 
anzulegen. Die Pflege und der Unterhalt müssen sichergestellt sein. 

 x 

FFL-9 Fledermausschutz 
In unmittelbarer Nähe zum Vorhaben werden fünf Biotopbäume durch Vereinbarung 
gesichert, welche als Höhlenbäume für Fledermäuse dienen. 

x x 
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FFL-10 Einzelbäume 
Mit der Rekultivierung werden die entfernten Einzelbäume durch mindestens 2 m hohe, 
standortgerechte und einheimische Arten ersetzt.  

 x 

Lan-1 Wiederherstellung des Landschaftsbildes im Endzustand 
Im Endzustand ist das Gebiet landschaftsgerecht gemäss Endgestaltungsplan 
wiederherzustellen. 

 x 

Lan-2 Wiederherstellung Topografie Bodendepot 

Auf dem ganzen Projektperimeter ist die wellig strukturierte Topografie zu erhalten bzw. im 
Endzustand wiederherzustellen.  

x  

Lan-3 Minimierung der landschaftsästhetischen Beeinträchtigung während der Betriebsphase 

Kiesabbau und Auffüllung werden phasenweise vorgenommen, sodass die sich die 
landschaftsästhetische Beeinträchtigung auf einen Teil des Gebiets beschränkt. 
Technische und betriebliche Anlagen werden bei Bedarf so platziert, dass sie aus der 
Umgebung möglichst wenig auffallen. 

x  

Lan-4 Ersatzmassnahme Wanderweg 

Der Wanderweg, der das Gebiet durchquert, wird in Absprache mit den Berner 
Wanderwegen ausserhalb des Abbauperimeters neu und dauerhaft angelegt. Bei Bedarf 
sind entsprechende Signalisationen im Zusammenhang mit dem Projektbetrieb vorzusehen 
und die Begehbarkeit des Wanderweges sicherzustellen. Wo möglich, ist eine Wegführung 
entlang des UeO-Perimeters mit Ziel der Werkkonzentration zu wählen. Ersatzpflicht und 
Zeitpunkt, die Materialisierung und Projektverantwortliche sind im Massnahmenblatt Lan-4 
definiert. 

x x 

Lan-5 Einzelbäume 

Die sich im UeO-Perimeter befindenden Einzelbäume sind zu ersetzen. 
x x 

Kul-1 Archäologie 
Sollten wider Erwarten archäologische Befunde oder Funde zum Vorschein kommen, sind 
die Arbeiten im entsprechenden Bereich unverzüglich einzustellen und der Archäologische 
Dienst des Kantons Bern ist aufzubieten. 

x  

Kul-2 Historische Verkehrswege 
Die Verbindung, welche der historische Verkehrsweg zwischen Röthenbach und Vorder 
Stauffen herstellt, ist zu erhalten. Dies kann mit Errichtung des Wanderweges gewährleistet 
werden. 

x x 
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7 Schlussfolgerungen 

Der Betrieb des geplanten Kiesabbaus mit Wiederauffüllung wie auch die Endgestaltung wirken sich auf die 
Umwelt aus, diese Auswirkungen können jedoch mit geeigneten Massnahmen minimiert werden. Der 
vorliegende Bericht zeigt auf, dass das Vorhaben und dessen Auswirkungen im Einklang zur geltenden 
Umweltgesetzgebung stehen.  

Das Vorhaben führt primär in den Umweltbereichen Luftreinhaltung, Lärm, Gewässerschutz, Boden, Abfälle, 
Wald, Flora, Fauna, Lebensräume sowie Landschaft zu einer veränderten Belastung der Umwelt.  

Durch den Abbau- und Auffüllbetrieb werden Materialumschlag im Projektperimeter wie auch der 
Strassenverkehr zunehmen. Dadurch verändern sich die Luftschadstoff- und Lärmemissionen gegenüber 
dem heutigen Zustand. Die im Betrieb entstehenden Luftschadstoffemissionen führen zu keiner 
massgeblichen Veränderung der grossräumigen Gesamtbelastung, vorsorgliche Massnahmen helfen, die 
Emissionen soweit technisch und betrieblich möglich zu begrenzen. Bei den nächstgelegenen 
lärmempfindlichen Nutzungen wird die Lärmbelastung zunehmen, die gesetzlich vorgeschriebenen 
Belastungsgrenzwerte werden jedoch nicht überschritten. 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Hügelzone wo Grundwasser üblicherweise als Hangwasser auftritt. Im 
Untersuchungsgebiet zirkuliert das Hangwasser gemäss Erkenntnissen aus durchgeführten Bohrungen in 
tieferen Schichten und es existiert voraussichtlich kein lokales, zusammenhängendes Grundwasser. 
Aufgrund des Kiesabbaus und der Auffüllung mögliche Schüttungseinbussen bei 3 privaten Quellen im 
Norden und im Osten des geplanten Kiesabbaus sind nicht auszuschliessen. Unter Berücksichtigung aller im 
Projekt vorgesehenen Massnahmen sind keine negativen Auswirkungen auf das Hangwasser und die 
Quellen der Wasserversorgungen Mühleholen 1 und 2 zu erwarten.  

Oberflächengewässer werden durch das Vorhaben nicht direkt tangiert. Der Abbauperimeter dürfte randlich 
aber teilweise im Einzugsgebiet des Müligrabebaches liegen. Analog zu den Quellen im Müligrabe ist nicht 
von einer relevanten Beeinflussung der Wasserführung durch den Abbau und die Wiederauffüllung zu 
rechnen. 

Innerhalb des Projektperimeters sind keine befestigten und somit zu entwässernden Flächen vorgesehen. 
Die Entwässerung der Zufahrtstrasse wird mit dem Vorhaben nicht verändert. Nach Abschluss der Auffüllung 
mit unverschmutztem Aushub wird das Gelände entsprechend dem Auffüllvorgang etappenweise rekultiviert. 
Durch den fachgerecht aufgebrachten Boden und die Rekultivierung werden die Verhältnisse des 
Ausgangszustandes für die Infiltration, die Verdunstung und den Oberflächenabfluss wiederhergestellt.  

Durch das Abbau- und Auffüllvorhaben werden landwirtschaftliche Böden und Waldböden temporär 
beansprucht. Bei den bodenrelevanten Vorgängen (Abtrag, Zwischenlagerung, Rekultivierung und 
Folgebewirtschaftung) ist eine sorgfältige Behandlung des Bodens zentral, um irreversible Schäden zu 
vermeiden. Die Böden können im Anschluss an die Rekultivierung wieder der land- bzw. forstwirtschaftlichen 
Nutzung zurückgegeben werden.  

Das Vorhaben verursacht mit dem Abbruch eines bestehenden kleinen Stalls Abfälle. Mit der Umsetzung der 
vorgesehenen Massnahmen kann die Umweltschutzgesetzgebung in Bezug auf Abfälle eingehalten werden.  

Im westlichen und südlichen Bereich der Kiesabbaustelle mit Wiederauffüllung sind Rodungen erforderlich. 
Die Wiederaufforstung kann auf beanspruchter Waldfläche erfolgen. Es sind keine externen 
Ersatzaufforstungen erforderlich. 

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf schützenswerte Lebensräume sowie auf seltene oder geschützte 
Pflanzenarten. Hingegen sind im Wald geschützte Vögel und Säuger betroffen. Der Wald wird wieder an Ort 
und Stelle aufgeforstet. Dann werden diese Arten wieder ihren Lebensraum zurückerhalten. Es sind Schutz-, 
Wiederherstellungs- und Ausgleichsmassnahmen vorgesehen. 

Aus landschaftsästhetischer Sicht ist die geplante Kiesabbaustelle mit Wiederauffüllung ein über mehrere 
Jahre andauernder, aber dennoch temporärer Eingriff in die Landschaft. Das Landschaftsbild wird durch die 
offene Fläche des Abbau- und Auffüllbetriebs beeinträchtigt, der Standort ist jedoch nur aus Teilen der 
Umgebung einsehbar, darunter befinden sich nur wenige häufig begangene Orte. Der betroffene 
Wanderweg wird dauerhaft umgeleitet. Im Endzustand integriert sich die Wiederauffüllung gut ins 
Landschaftsbild.  

Den gesetzlichen Vorgaben kann mit der Umsetzung der vorgesehenen Massnahmen (vgl. Kapitel 6) 
entsprochen werden. Insgesamt wird das Vorhaben von den Berichtverfassenden als umweltverträglich 
erachtet. 
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Anhang 4.5-1 Berechnung Strassenverkehr 
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Kiesabbau Stauffenbrunnen
Röthenbach i. E. CSD Ingenieure AG

Hessstrasse 27d, 3097 Liebefeld
Kieswerk Stucki AG, Linden Tel.: 031 970 35 35     www.csd.ch

RB1- 15 BE08990.100
Beilage 2

Koordinaten: 622347 / 188949 Sondierart: Baggersondage Profil-Massstab: 1: 200 / 1: 20

Ansatzhöhe: ca. 968.40 m ü. M. ausgeführt von: Stämpfli AG Profilaufnahme von:H. Steiner

OK Rohr: ca. 968.30 m ü. M. ausgeführt am: 12. - 17.11.2015 Profilaufnahme am: 17.11.2015 Geprüft: DER

Bemerkung: kein Wasser

    0.00m
    0.30m Oberboden

dunkelbraun

    8.00m

leicht siltiger Kies mit viel Sand, braun
zahlreiche weiche Kieskomponenten,
verwittert

    9.10m
leicht siltiger Kies mit viel Sand
z.T. verkittet
braun   10.00m
stark siltiger Kies mit viel Sand
braun

   12.00m
sauberen Kies mit viel Sand
beige

   14.00m

leicht siltiger Kies viel Sand
verkittet, zerbohrt
grau

   16.00m

stark siltiger Feinsand mit wenig Kies
hellbraun

   17.00m
sauberer Sand mit wenig Kies
beige

   20.00m

sauberer Kies mit viel Sand
beige

   21.00m
leicht siltiger Kies mit viel Sand
beige

   22.00m sauberen Sand
beige

   24.00m
sauberen Feinsand
beige

   28.00m

leicht siltiger- bis siltiger  Kies mit viel Sand
beige

   29.10m
sauberer Sand mit wenig Kies
beige

   31.00m
Lagenweise toniger Silt mit Feinsand und tonig- siltiger Feinsand

Endtiefe

270 mm

0.10m

1.00m

2.00m

Vollrohr
PVC 4.5''

25.00m

Filterrohr
PVC 4.5''

29.00m

31.00m

Bohrgut

Abdichtung

Bohrgut

Filterkies

RB1-15
Ansatzpunkt: 968.40 m ü.M.

Pegelausbau
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Anhang 5.8-2 Quellen Protokoll Begehung 27.05.2021  
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 Aktennotiz   Telefonnotiz   Besprechungsnotiz  

 
 

 

Sitzungsd atum  / Uhrzeit:  27.5.2021 / 15-18 Uhr 

Ort:  Stauffenbrunnen, Röthenbach 

Teilnehmer:  B. Stucki (BS), Chr. Stucki (CS), H. Flückiger I(FL), H. Maibach (MA), H. 
Steiner(CSD) 

Verteiler:  B. Stucki, CSD 

 

Schwerpunkt:  Begehung Quellen: Bestandesaufnahme, Messungen (Schüttung, 
Temperatur, elektrische Leitfähigkeit) 

 

Nr. Themen  Was *) Wer Ter
min  

1.  Ausgangslage und Ziel: 
In der Gewässerschutzkate des Kt. Bern sind im Müliholegrabe 11 gefasste Quellen 

verzeichnet. Es handelt sich um die Fassungen der Wasserversorgungen Müliholen 
1 und der Wasserversorgung Müliholen 2 (in der GSchK als Ausserdorf bezeichnet). 
Aus topographischen Gründen ist davon auszugehen, dass der geplante Kiesabbau 

im Staufenbrunnen teilweise im Einzugsgebiet der Quellen liegen könnte. Um die 
möglichen Auswirkungen des Kiesabbaus auf die Quellen abzuschätzen soll eine 
Bestandesaufnahme der Fassungen gemacht werden sowie die Schüttungen 

gemessen werden.  

 
 

 
 
I 

 
 

 
 

CSD 

    
  

2.  Begehung vom 27.5.2021: 
Gemeinsam mit den Herren B. und Chr. Stucki sowie den Herren Maibach und 
Flückiger als Vertreter der beiden Wasserversorgungen Müliholen 1 und Müliholen 2 

wurden die Brunnstuben aufgesucht und wo möglich die Schüttung sowie die 
Temperatur und die elektrische Leitfähigkeit (Mass der im Wasser gelösten 
Inhaltsstoffe in µS/cm) des Quellwassers gemessen. Die Nummerierung der 

Quellen wurde von CSD vorgenommen. Die WV Mülihole verfügt über eine eigene 
Nummerierung ihrer Brunnstuben und Einläufe. 
Die Position der Brunnstuben ist in der Gewässerschutzkarte z.T. ungenau. Vor 

allem die Position der Quellen Nr. 7 und 8 ist falsch. Beide Brunnstuben liegen 
unterhalb des Weges. Bei der als Nr. 7 bezeichneten Quelle der WV Müliholen 2 
dürfte es sich um das Reservoir der Versorgung mit zwei Einläufen handeln. Da das 

Reservoir 2 Einläufe besitzt ist anzunehmen, dass ein Einlauf das Wasser der 
Quellen Nr. 3, 5 und 6 liefert und der andere Einlauf das Wasser einer nahe des 
Reservoirs gelegene Quelle bringt. Das wäre aber unüblich, weil für den Unterhalt 

dem Reservoir üblicherweise eine Brunnstube vorgeschaltet ist. 
Die WV Müliholen 1 verfügt über ein Schema das ihre Brunnstuben und Fassungen 
übersichtlich darstellt. 

 
 
 

 
 
 

 
 
I 

 
 
 

 
 
 

 
 

CSD 
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Nr. Themen  Was *) Wer Ter
min  

3.  Nicht vorhandene oder aufgelassene Quellen: 
Einige Quellen konnten nicht gefunden werden. Es handelt sich um die Quelle Nr. 2 

der WV Müliholen 1 (wahrscheinlich durch Rutschung zerstört) und um die Quelle 
Nr 5 der WV Müliholen 2, deren Wasser vermutlich der Brunnstube Nr. 6 zufliesst. 
Bei Quelle Nr. 1 ist noch ein alter Schacht vorhanden dem aber kein Wasser mehr 

zufliesst. Die Quelle ist aufgelassen. 

 
 

 
I 

 
 

 
CSD 

 

4.  Neue Quelle Nr. 12: 
In der ersten Wegkurve befindet sich unmittelbar am Wegrand eine Brunnstube die 
in der Gewässerschutzkarte nicht verzeichnet ist. Die Quelle Nr. 12 hat 2 Einläufe, 

wobei der eine das Wasser der Quelle Nr 4 liefert und der zweite Einlauf 
möglicherweise der Ersatz für die wahrscheinlich zerstörte Quelle Nr. 2 ist. 

 
 
I 

 
 

CSD 

 

5.  Private Quellen 
�x Unmittelbar neben der Quelle Nr. 11 mit 2 Einläufen (06 und 07 der WV 

Müliholen 1) befindet sich eine private Brunnstube. Das Wasser stammt aus 
der Quelle Nr. 11. 

�x Südlich der Liegenschaft Stauffenbrunnen befindet sich unterhalb der Strasse 

im Weidland die Quelle des Hauses sowie das Reservoir, von wo das Wasser 
hochgepumpt wird. 

�x Quelle Stauffenbrunnen mit Quellrecht u.a. B. Stucki. Die Quelle liegt an der 

Ostseite des Rappelochs am Rande der Lichtung im Wald. 
�x Die private Quelle etwa 70 m östlich wurde nicht begangen. 
 

 
 

 
 
 

I 

 
 

 
 
 

CSD 

 

6.  Zustand der Quellen: 

Alle im steilen, bewaldeten Gelände liegenden Quellen fassen soweit bekannt und 
ersichtlich das Wasser untief im Lockergestein, das v.a. sandig-lehmig ausgebildet 
und meist stark vernässt ist. 

Mit Ausnahme der Quelle Nr. 3 der WV Müliholen 2 sind alle Quellfassungen mit 
einem über Terrain liegenden, dichten und abschliessbaren Stahldeckel versehen. 
Die Quelle Nr. 3 verfügt über einen bodenebenen, verschraubbaren Gussdeckel. 

Der Deckel war nicht verschraubt, die Einläufe eingewachsen. Die Quelle Nr. 3 ist 
derzeit abgehängt.  

 

 
 
 

I 

 

 
 
 

CSD 

 

7.  Messwerte: 
Angesichts der vergleichsweise ergiebigen Niederschläge der vergangenen Tage 

und Wochen dürften die gemessenen Schüttungen eher überdurchschnittlich sein. 
Die Wassertemperaturen liegen zwischen 7.3 und 8.6 °C. Die elektrische 
Leitfähigkeit ist mit 266 bis 321 µS/cm sehr gering, was auf eine kurze Verweildauer 

des gefassten Quellwassers im Boden hinweist.  

 
 

 
I 

 
 

 
CSD 

 

8.  Pendenzen: 
�x Schüttungsmessung Quelle der Liegenschaft Stauffenbrunnen. 
�x Schüttungsmessung im Reservoir WV der WV Müliholen 2 enstpr. Quelle Nr. 7 

�x Begehung und Messungen private Quelle nördlich Stauffenbrunnen. 
�x Lieferung Unterlagen der WV Müliholen 1 

 
A 
A 

A 
A 

 
BS/CSD 
BS/CSD 

BS/CSD 
MA 

 

 

Für die Notiz: Hansruedi Steiner 
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Anhang 5.8-3 Hydrogeologischer Bericht  
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1 Einleitung  

1.1 Ausgangslage 

Die Firma Kieswerk Stucki AG beabsichtigt, den Standort Stauffenbrunnen in der Gemeinde Röthenbach im 
Emmental als Nachfolge zu ihrem heutigen Abbau Fambach für die Sicherung von Kiesreserven und Depo-
nieraum zu realisieren. 

1.2 Ausgeführte Arbeiten 

�x Beschaffen und Auswerten vorhandene Unterlagen zur Geologie, zum Grundwasser und zu den Quellen 

�x Ausführung und Auswertung einer Sondierbohrung im Zentrum des geplanten Kiesabbaus mit Ausbau zu 
einer Grundwasserbeobachtungsstelle. Ausgeführt am 12. �± 17.11.2015 

�x Ausführung und Auswertung von 2 ergänzenden Sondierbohrungen am Nordwestrand und am Südostrand 
des Abbauperimeters bis in den Felsen mit Ausbau zu Grundwasserbeobachtungsstellen. Ausführung 
vom 6. bis 9.10.24 

�x Begehung, Bestandesaufnahme und Messung der Quellen mit den Vertretern der beiden Wasserversor-
gungen Mühleholen 1 und 2 vom 27.5.21. 

�x Begehung von 2 privaten Quellen vom 24.6.21 durch B. Stucki 

�x Datenauswertung und Abfassen des vorliegenden Berichtes 

1.3 Verwendet Unterlagen 

�x Bericht CSD AG vom 14.12.2015: Kiesabbau Stauffenbrunnen �± Ergebnis der Sondierbohrung 

�x Bericht Kellerhals und Häfeli AG vom 9.8.1994: Kiesprospektion in Stauffenbrunnen 

�x Geoportal Kt. Bern: Gewässerschutzkarte, Grundwasserkarte, Gewässernetz 

�x Geologischer Atlas GA25 auf map.geo.admin.ch 
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2 Geologische und hydrogeologische Verhältnisse  

2.1 Bodenaufbau 

Nach der geologischen Karte wird im Gebiet Stauffenbrunnen der felsige Untergrund von Gesteinen der Obe-
ren Meeresmolasse aufgebaut. In den tieferen Zonen handelt es sich um Sandsteine und Nagelfluh (Seli-
Nagelfluh), in der höheren Zone um Mergel (Schallenberg-Mergel). Nach der geologischen Karte wird der 
Felsen von Verwitterungsboden und Moräne überdeckt. 

 

  

Abbildung 1: Geologische Karte Blatt Eggiwil: Nagelfluh (hellbraun), Mergel (grau), Verwitterungsboden und Moräne (hellgrün) 

 

In der am höchsten Punkt des Hügels im Stauffenbrunnen abgeteuften Bohrung RB1-15 wurde bis zur Endtiefe 
von 31 m bzw. Kote 937.40 m vorwiegend sandig-kiesiges Lockergestein angetroffen. Von 29.1 m bis 31.0 m 
wurde feinkörniges Material (tonig-sandiger Silt) erbohrt. Der Fels wurde nicht erreicht, was mit den elektro-
magnetischen Messungen (VLF-Methode) aus dem Jahre 1994 gut übereinstimmt, nicht aber mit der geologi-
schen Karte, nach der die Mergel der Oberen Meeresmolasse auch den unteren Teil des Hügels aufbauen. 

 

  

Abbildung 2: Situation mit Lage der Bohrungen und des geologischen Profils 
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Die im Oktober 24 ausgeführten Bohrungen reichen beide bis in den Felsen. In RB2-24 folgt der Felsen (Na-
gelfluh) bereits 6.20 m unter Terrain auf Kote 929.40 m. Das erbohrte Lockergestein ist vorwiegend sandig-
siltig ausgebildet. Bei RB3-24 liegt der Felsen in 13.30 m Tiefe entspr. Kote 924.05 m. Das Lockergestein 
besteht zur Hauptsache aus siltigem Sand mit wechselndem Feinkiesanteil. Die Kieskomponenten werden 
meist von einer feinsandig-siltigen Matrix umschlossen. Darunter folgen bis zur Tiefe von 15.1 m Mergel und 
bis zur Endtiefe von 16.0 m Nagelfluh. 

Im geologischen Profilschnitt durch alle Bohrungen zeichnet sich eine leicht von Südost nach Nordwest abfal-
lende Feldoberfläche ab. Generell kann im Bereich des Abbauperimeters mit Ausnahme eines schmalen Strei-
fens entlang der Strasse am Ostrand von einer generell nach Norden abfallenden Felsoberfläche ausgegan-
gen werden. 

 

Abbildung 3: Geologisches Profil 

 

Im Lockergestein sind erwartungsgemäss keine zwischen den Bohrungen klar korrelierbaren Schichten vor-
handen. In RB1-15 tritt in den untersten 2 m ab Kote 939.30 m toniger, feinsandiger Silt auf. In RB2-24 findet 
sich feinsandiger Silt bereits ab 2 m unter Terrain auf kote 933.60 m. In RB3-24 ist kein solches Material 
vorhanden. 

2.2 Grundwasserverhältnisse 

Nach der Gewässerschutzkarte des Kt. Bern liegt der südöstliche Teil des geplanten Abbaugebiets im Gewäs-
serschutzbereich AU, der nordwestliche Bereich in einer Zone ohne nutzbares Grundwasser (üB: übriger Be-
reich). Im Mühligraben östlich des geplanten Abbaues befinden sich mehrere gefasste Quellen, die über keine 
Schutzzone verfügen. Die Schüttung der einzelnen Quellen beträgt nach der Gewässerschutzkarte zwischen 
5 und 35 l/min. 
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Abbildung 4  Ausschnitt Gewässerschutzkarte Kt. Bern mit Gewässerschutzbereich AU (rot) und üB (grau) 

 

Das Untersuchungsgebiet liegt in der Hügelzone, wo Grundwasser üblicherweise als Hangwasser auftritt. Wie 
die Bohrung Rb1-15 zeigt, erreicht das Lockergestein über dem tiefliegenden Fels im Zentrum des Projektge-
bietes eine Mächtigkeit von mehr als 31 m. Weder im Zuge der Bohrarbeiten noch in den seither ausgeführten 
periodischen Kontrollen war in der Bohrung Grundwasser vorhanden, das sich über den feinkörnigen Ablage-
rungen in 29.1 m Tiefe stauen könnte. Der Grundwasserspiegel liegt deshalb tiefer als Kote 937.40 m. 

In der Bohrung RB2-24 wurde während dem Abteufen in ca. 5.7 m Tiefe ein geringer Wasserzutritt festgestellt. 
Der Zutritt erfolgte im feinsandigen Silt. Nach Abschluss der Bohrung wurde am 8.10. der Spiegel 5.80 m ab 
OK Rohr auf Kote 929.68 m gemessen, also praktisch auf Höhe des Wasserzutrittes. Bis am 9.10. stieg der 
Wasserspiegel um 2.50 m an. Am 30.10 lag er dann bei 3.18 unter OK Rohr auf Kote 932.30 m, also innerhalb 
der feinsandigen Silte. 

 

Datum  RB2-24 RB3-24 

 Abstich [m] GWSp [m ü.M.] Abstich [m] GWSp [m ü.M.] 

08.10.24 5.80 929.68   

09.10.24 3.30 932.18 8.67 928.68 

30.10.24 3.18 932.30 12.31 925.04 

Tabelle 1: Grundwasserspiegelmessungen 

 

In der Bohrung RB3-24 lag der Wasserspiegel unmittelbar nach Abschluss der Bohrarbeiten am 9.10. bei �± 
8.67 m. Bis am 30.10. sank er auf 12.31 m entspr. Kote 925.04 m ab. Es zeigte sich, dass der Spiegel am 
9.10. noch stark durch das beim Bohren im Fels verwendete Wasser beeinflusst war und sich im Laufe der 
folgenden 20 Tage durch seitliches Abfliessen auf seiner natürlichen Höhe über der hier stauenden Felsober-
fläche einpendeln konnte.  

Die Wasserspiegellage in RB2-24 ist anders zu interpretieren. Nach der Wasserzugabe für das Bohren im 
Fels lag der Spiegel in 5.8 m Tiefe. Bis am nächsten Tag stieg der Spiegel dann um ca. 2.5 m an, was mit 
Bezug auf das Bohrprofil auf einen Zufluss von leicht gespanntem Wasser aus dem untersten Meter der Lo-
ckergesteinsstrecke schliessen lässt. Das Wasser stand am 30.10. bei 3.18 m auf Kote 932.30 m. 
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Zusammenfassend zeichnet sich ab, dass im Untersuchungsgebiet das Wasser in tieferen Schichten haupt-
sächlich über dem wasserstauenden Felsen zirkuliert. Das Wasser sammelt sich dabei in Zonen mit erhöhter 
Durchlässigkeit und fliesst in diesen entsprechend dem Gefälle der stauenden Felsoberfläche ab, um letztlich 
im zunehmend steilen Gelände an die Oberfläche auszutreten.  

Die Grundwasserneubildung erfolgt durch versickernde Niederschläge im Bereich des südlich vom Abbaupe-
rimeter liegenden Plateaus (Junkholz).  

 

3 Quellen  

3.1 Lage der Quellen und des Einzugsgebietes 

Das Plateau des Junkholzes wird im Westen durch den Rappelochgrabe und im Osten durch den Mülihole-
grabe (s. Situationsplan, Anhang A) mit den meisten Quellfassungen begrenzt. Gemäss der Gewässernetz-
karte im Geoportal entspringt der Bach im Müliholegrabe etwas oberhalb der Strasse auf ca. Kote 940 m. Im 
Rappenloch liegt die Bachquelle auf ca. Kote 985 m. 

Anlässlich einer Begehung gemeinsam mit den Vertretern der Wasserversorgungen Mühleholen 1 und Müh-
leholen 2 wurden am 27.5.21 die Brunnstuben aufgesucht, geöffnet und soweit möglich die Schüttungen ge-
messen. Zusätzlich wurden die Wassertemperatur und die elektrische Leitfähigkeit als Mass der im Wasser 
gelösten Inhaltsstoffe gemessen und protokolliert. Am 24.5.21 wurden ergänzend noch die Schüttungen bei 
den privaten Quellen Schlüchter (Nr. 14) und Wiedmer (Nr. 15) gemessen. Keine Schüttungsmessungen lie-
gen von den beiden Einläufen ins Reservoir der Wasserversorgung Mühleholen 1 (Nr. 7) vor. Sie betrug am 
27.5.21 geschätzt ca. 30 bis 40 l/min (Total beider Einläufe). 

Die Lage der Quellen mit dem Abbauperimeter ist im Anhang A verzeichnet. Die wichtigsten Beobachtungen 
und Erkenntnisse der Bestandesaufnahme sind in der Aktennotiz zur Begehung vom 27.5.21 zusammenge-
fasst (Anhang C). Die Quellen der beiden privaten Wasserversorgungen Mühleholen I und Mühleholen II lie-
ferten am 27.5.21 gesamthaft gegen 125 l/min (Tabelle Anhang C). Die 3 privaten Quellen (Nr. 13 bis 15) 
nördlich des geplanten Kiesabbaus und unmittelbar östlich unterhalb der Strasse zur Liegenschaft Stauffen-
brunnen lieferten weitere total ca. 30 l/min. 

Ausgehend von der Annahme, dass es sich dabei um mittlere bis leicht erhöhte Schüttungsmengen handelt, 
kann das Einzugsgebiet der Quellen nach der Faustformel abgeschätzt werden, die besagt, dass rund ein 
Drittel des Jahresniederschlages im Untergrund versickert und zur Grundwasserneubildung beiträgt. Die zu 
erwartende Jahresniederschlagshöhe im Gebiet beläuft sich auf rund 1'350 bis 1'500 mm. Davon dürften also 
rund 450 bis 500 mm versickern. Für die Gesamtschüttung aller Quellen von gegen 150 l/min wäre somit ein 
Einzugsgebiet von rund 150'000 m2 erforderlich. Diese Fläche entspricht in etwa dem südlich an den geplanten 
Kiesabbau anschliessenden Plateau Junkholz-Rossboden, das als Einzugsgebiet für die Quellen im Gebiet 
Stauffenbrunnen in Frage kommt. 

Die Einzugsgebiete lassen sich aufgrund der Position der gefassten Quellaustritte, ihrer topographischen 
Höhe sowie ihrer Ergiebigkeit abschätzen. Die Quellen im Müligraben treten zwischen ca. 865 m (Nr.10) und 
ca. 928 m (Nr. 3) aus. Sie befinden sich mit Ausnahme der Fassung Nr. 12 alle auf der orographisch rechten 
Seite des Müligrabens. Die ergiebigsten Quellen Nr. 7 und Nr. 11 liegen etwa 150 resp. 300 m östlich des 
geplanten Abbaues im steilen Hang auf ca. Kote 900 m. Das Einzugsgebiet der Quellen im Müligraben muss 
somit die rechte Flanke des Müligrabens sowie das südlich und südwestlich anschliessende Gebiet zwischen 
Brachli und Rossbode umfassen.  
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Abbildung 5: Einzugsgebiet der Quellen der WV Mühleholen I und II (blau) und der Quellen Nr. 13 bis 15 (gelb) 

 

3.2 Schüttung, Temperatur und elektrische Leitfähigkeit 

Es existieren keine Aufzeichnungen über frühere Schüttungsmessungen. Es ist auch nicht bekannt resp. do-
kumentiert, wie gross die Schüttungsschwankungen der Quellen sind. Die am 27.5.21 im Müligraben und am 
24.6.21 bei den Fassungen Schlüchter (Nr. 14) und Wiedmer (Nr. 15) gemessenen Wassermengen dürften 
angesichts der vergleichsweise niederschlagsreichen Periode der letzten Wochen überdurchschnittlichen 
Schüttungen entsprechen. Die Ergebnisse der Feldmessungen sind im Anhang B zusammengestellt. Die Lage 
der gemessenen Quellen ist im Anhang A ersichtlich. 

Die gemessenen Wassertemperaturen der Quellen liegen zwischen 7.3 und 8.6 °C.  

Mit Ausnahme der Quelle 11 Einlauf rechts, deren LF 321 µS/cm betrug, liegt die elektrische Leitfähigkeit unter 
300 µS/cm (Wertebereich 266 bis 296 µS/cm). Die tiefe Leitfähigkeit deutet bei Lockergesteinsgrundwasser 
auf eine vergleichsweise kurze Verweildauer des Quellwassers im Untergrund hin. In Kluftgrundwasserleitern, 
z.B. in Molassesandstein, können ebenfalls tiefe LF-Werte auftreten.  

Im vorliegenden Fall dürfte das Quellwasser in erster Linie aus dem Lockergestein stammen. Ein gewisser 
Zufluss aus Klüften oder Schichtfugen im tieferliegenden Fels kann nicht ausgeschlossen werden. Soweit 
bekannt liegen die Fassungsanlagen von allen aufgesuchten Quellen im Lockergestein. 
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